
REDACTIONSBTJREAU:
Stadt, obere Bäcleerstrasse Nr. 761, 3. Stock. 

M an p rä n u m e r ir t in  W ien  im  R edactions-B ureau  
u nd  in  R ud. Lechner’s U niversitä ts-B uclü iand- 

lung , S tock im  E ise n  N r. 622.

Jeden F re itag  erschein t eine Nummer.

PRANTJMERATION SPR EIS
ohne Postzusendung: mit Postzusendwng :

Jä h r lic h  . . . .  6 fl. C. M. J ä h r l i c h . . . .  8 fl. C.
H a lb jä h r ig . . 3 „ „ H a lb jä h r ig . . 4  „ ,
V ie rte ljäh rig  1 „ 30 „ V ie rte ljäh rig  2 „ .

F ü r  In se ra te  6 k r . p r. P etitze ile . 
G eldzusendungen e rb itte t m an franco.

M.

OESTERREIOHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR

PRACT ISCHE  HEILKUNDE.
H ERA trSG EG EBEIT

VOM DOCTOREN-COLLEGIUM DER MEDICINISCHEN FACULTÄT IN WIEN.

Hmptredacteur: Dr. Jos. Jofl. Kuolz. Mitredacteur: Dr. G. Preyss.

I. Jahrgang. Wien, den 29. Juni 1855. No. 24.
I n h a l t .  I . Original-A bhandlungen. D r. N u s s e r :  M ittheilungen aus de r P rax is . (F ortsetz .) — I I .  P ractische B eiträge etc. D r. F r . L o r i n s e r  : U eber die geeigneten  

M assregeln  z u r  H in tanha ltung  der schäd lichen  E in w irk u n g  der Phosphordäm pfe in  den  Z ündhö lzchen fab riken . (F orts .) — IV . A nalekten. A us dem  G ebie te  d e r  
S taa tsarzneikunde. — B esprechung  n e u e r  m ed ic in ischer B ücher. — S an itä tsvero rdnungen  vom  J a h re  1855 .— E rlä u te ru n g  der V ero rd n u n g  rü c k s ic h tlich  der 
E n tlohnungen  fü r  das zu gerich tsä rz tlich en  Z w ecken verw endete  S anitätspersonale. —V. P ersonalien . Miscellen. N o t i z e n .  P e r s o n a l i e n .  E rnennung . Im pfpreise. 
S terbefall. E r l e d i g t e  S t e l l e n .

I. O riginal-A bhand lungen .
Mittheilungen aus der Praxis.

Von Dr. N u s s e r ,
k. k . P o lize i - B ez irk sw undarz t u n d  O perateur.

(F ortsetzung .)

2. Fall.
In  der Nacht vom 26. auf den 27. Mai 1847 um 

17a Uhr wurde ich zu der 22 Jahre  alten Gattin des 
Hrn. A. F., Sollicitators, gerufen, um derselben bei ihrer 
ersten Niederkunft geburtsärztliehen Beistand zu leisten. 
Die vorbereitenden W ehen w aren am Morgen des vorher
gegangenen Tages eingetreten und seit 1 Uhr Nachmit
tags befand sich die Hebamme R. bei der Gebärenden. 
Erstere berichtete m ir, dass der Kopf zur Geburt stehe, 
und dass derselbe unter guten W ehen — zwar langsam, 
aber dennoch allmälig so weit herabgerückt sei, dass er 
bereits gleich hinter der Schamspalte gefühlt werde, diese 
aber keine Spur von Nachgiebigkeit zeige; die Blase sei 
bereits um 9 Uhr Abends gesprungen, dieKreisende klage 
über heftige Schmerzen in der Kreuz- und äussern Scham
gegend und bitte dringend von ihrer Last befreit zu werden.

Bei der Untersuchung fand ich die S c h a m s p  a l t e  
i n  d e r  m e r k w ü r d i g e n  L ä n g e  v o n  u n g e f ä h r  z w e i  
Z o l l  von einer ungewöhnlichen Festigkeit und Unnach
giebigkeit, prall vor dem unmittelbar hinter ihr andrän
genden Kopf ,  an welchen sich dieselbe während den 
W ehen gleich einem sehnichten Ringe anlegte, ohne auch

nur das Geringste an Extension zu gewinnen. Die grösste 
W ölbung des Kopfes trieb bei jederW ehe das Mittelfleisch 
kugelförmig auf, und der Stuhl wurde wiederholt unwill
kürlich entleert.

Nachdem ich noch mehrere W ehen unter kräftiger 
Unterstützung des Mittelfleisches abgew artet, um durch 
eigene Beobachtung zu sehen, ob sich die Schamspalte um 
gar nichts erw eitere, mich aber dabei vom Gegentheile 
überzeugte, indem der straffe Spaltenrand auch nicht um 
eine Linie wich, so kam  ich zur unabweislichen Ueberzeu- 
gung, dass hier ohne einer künstlichen Erweiterung der 
Schamspalte auf blutigem W ege die Geburt durch dieselbe 
u n m ö g l i c h  erscheine.

Ich machte den Gatten der Gebärenden mit meiner 
Ansicht bekannt, und erhielt von dem von der grössten 
Angst Gefolterten zwar die Zustimmung , — sah jedoch 
aus seiner Bestürzung, dass er den Schnitt an seiner zum 
ersten Male gebärenden, jugendlichen F rau  für etwas E n t
setzliches halte , und den Gedanken nicht unterdrücken 
könne, ob nicht doch vielleicht die Geburt auf eine minder 
ungewöhnliche A rt möglich sein würde. Jeder practische 
Arzt, der in ähnlicher Lage gew esen, der berücksichtigt, 
dass ich mich zum ersten Male bei dieser Familie befand, 
und der erfahren hat, wie sehr Laien geneigt sind, den un
glücklichen Verlauf des W ochenbettes auf eine vorgenom
mene geburtshilfliche Operation (insbesonders eine so un
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gewöhnliche) zu schieben, wird es gewiss begreiflich fin
den, dass ich noch vor der Vornahme des Schnittes aus 
Klugheitsrücksichten die Nothwendigkeit desselben durch 
einen Collegen bekräftiget wissen w ollte , und sonach zur 
Herbeirufung des in der Geburtshilfe sehr erfahrnen Hrn. 
Dr. Z. rieth. Derselbe kam  unverweilt herbei und ich liess
— bis zu seiner Ankunft mit Vorbereitungen zur Opera
tion beschäftigt —- das Mittelfleisch durch die Hebamme 
sorgfältigst unterstützen. W ährend dem perforirte der 
Kopf das Mittelfleisch, und derselbe w ar bei der Ankunft 
des Herrn Dr. Z. bereits mit dem grössten Theile seines 
Umfanges in der Mittelfleischwunde. Bei der nächsten 
W ehe tra t er durch dieselbe aus,  so dass der Kindeshals
— statt von der Schamspalte — vom W undrande des 
zerrissenen Mittelfleisches umgeben erschien; die Schul
tern wurden unter leichter Nachhilfe entwickelt, und so 
d a s  K i n d  s a m m t P l a c e n t a ,  o h n e  w e i t e r e  S c h w i e 
r i g k e i t  f r i s c h  u n d  g e s u n d  d u r c h s  M i t t e l f l e i s c h  
g e b o r e n .

DieSehamspalte hatte um N i c h t s  nachgegeben, son
dern w ar in der oben beschriebenen, merkwürdigen Klein
heit auch nach der Geburt verblieben. Die Mittelfleisch
wunde mass bei 4 Zoll Länge. Zwischen dem untern W in
kel der Schamspalte und der W unde w ar ein Stück Mit
telfleisch bei einem halben Zoll lang erhalten, der After 
n ur theilweise eingerissen. Der in denselben eingeführte 
Finger zeigte deutlich einen Theil der Fasern des Sphinc- 
ters getrennt, der grössere Theil desselben w ar erhalten 
geblieben. Durch die W unde des Mittelfleisches hingen 
Schleimhaut-, Muskel- und Zellgewebspartien in ungleich 
langen Stücken heraus. Im  Ganzen w ar die Neuentbun
dene sehr erschöpft, versicherte aber, ausser brennenden 
Schmerzen in der W unde — sich wohl zu befinden. Letz
tere wurde gereinigt, mit einer trocknen Compresse be
deckt und die F rau  in eine Seitenlage mit aneinander lie
genden, mässig angezogenen Schenkeln gebracht.

Mit Anbruch des Tages fand sich in  d em  G e s i c h t e  
unserer W öchnerin die Erklärung für die so seltene V er
engerung ihrer Schamspalte. Jenes w ar nämlich im hohen 
Grade durch Blatternarben entstellt, und es ist kein Zweifel, 
dass auch die Verengerung und Unnaehgiebigkeit des 
Scheidenausganges durch eine schwieligeBlattern-Narben- 
bildung bedingt gewesen sei.

Die Mittelfleischwunde hatte sich schon jetzt (Mor
gens 10 Uhr) durch die natürliche Contraction der so sehr 
ausgedehnt gewesenen W eichtheile um nahe einen Zoll 
zusammengezogen, und ein sehr übler Geruch deutete auf 
die bei dem damaligen hohen Temperatursgrade (22 Grad 
R.) rasch eintretende Gangrän in derselben. Die heraus
hängenden Zellgewebs- und Schleimhauttheile spielten ins 
Grünlich-Graue und sahen besonders an den freien Enden

matsch aus. Es wurden fleissig zu wiederholende W a
schungen und Ausspritzungen der W unde mit einem In 
fus. spec. aromat. und Bedeckung derselben mit einer von 
der nämlichen Flüssigkeit durchfeuchteten Compresse an
empfohlen. Die Lage der W öchnerin blieb dieselbe, die 
Durchzüge wurden auf das Sorgfältigste gewechselt und die 
Zimmerluft durch fleissiges Oeffnen der Fenster gereinigt.

An den folgenden Tagen vom 27. bis 30. Mai w ur
den die am meisten missfärbig gewordenen und lappig her
aushängenden Partien mit der Schere abgetragen, ganze 
Stücke der todten Schleimhaut mit der Pinzette erfasst und 
abgezogen, und auf solche W eise die schädliche Einwir
kung der faulenden, unausstehlich stinkenden Massen auf 
die W öchnerin baldigst beseitigt, und so dem Bestreben der 
N atur nachgeholfen, durch eine im Umkreise der W unde 
bereits sichtbar gewordene Entzündung das Brandige ab- 
zustossen. Bei dem, wie schon erw ähnt, bis in die Fasern 
des Sphinct. ani reichenden Risse wurde die erste Stuhlent
leerung nach der Geburt mit einiger Aengstlichkeit erw ar
te t, und vorerst ein Klystier versucht, welches fast ganz 
zurüekgehalten werden konnte, jedoch in Bezug auf den 
Stuhl ohne W irkung blieb. Erst am 29. Mai Abends, nach
dem vorher etwas über 1 Unze Elect. lenit. genommen 
worden w ar, erfolgte ohne Anstand, ja, nach Angabe un
serer W öchnerin, fast ohne Schmerz eine sehr ausgie
bige Entleerung.

Am 3. Juni w ar die W unde beinahe ganz rein, zeigte 
bereits Spuren beginnender Granulation am hinteren W in
kel und ziemlich reichliche Absonderung guten Eiters, 
die Entzündung im Umkreise nahm eher ab als z u , und 
das Gesannntbefinden war, mit Ausnahme leichter Fieber
bewegungen, am 3., 4. und 5. Tage vollkommen befriedi
gend geblieben. Die früher erwähnte H autbrücke, welche 
zwischen dem unteren W inkel der Scham und der W unde 
stehen geblieben war, hatte durch Contraction und theilweise 
miterlittenen Brand bei einem Drittel ihrer Grösse verloren.

Von nun an wurde dieW unde nur mehr mit reinem, 
lauwarmen W asser stündlich ausgespritzt, und schon am
10. Tage das erste Sitzbad aus mässigwarmen Kleienabsude 
genommen, welches anfangs ein-, später zwei- und dreimal 
im Tage wiederholt wurde. Unter gleichzeitiger Anwen
dung lauwarm er Leinsamencataplasmen und einer ent
sprechenden, von der einer gewöhnlichen W öchnerin nur 
wenig differirenden D iät, w ar die W unde am 18. Juli, 
d. i. am 53. Tage, somit in der 8 . W oche vollkommen g e 
schlossen. Die natürliche Contraction der unmittelbar nach 
dem Riss so enorm ausgedehnt gewesenen Theile hatte 
schon in der 4. W oche die Länge der W unde von 4 Zoll 
auf 1 %  Zoll reducirt, und sonach zur Annäherung der 
W undränder und allmäligen Verschliessung das Meiste 
gethan; die Granulation war, wie gesagt, am meisten vom
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hinteren W undwinkel ausgegangen, und rasch vorgeschrit
ten , die gebliebene Hautbrücke war durch die Eiterung 
noch m ehr geschmolzen, bildete aber bis zum 28. Juni 
noch fortwährend eine sehr schmale Scheidegrenze zwi
schen der Schamspalte und der damals schon sehr kleinen 
Mittelfleischwunde, welche ich mit dem Bistourie zu tren
nen, und sonach aus der normalen und abnormen Oeffnung 
eine gemeinschaftliche zu bilden W illens) war. Indessen 
schmolz aber unter fortdauernder Eiterung auch diese 
Hautbrücke mehr und m eh r, und riss endlich ain 3. Juli, 
nach dem Gebrauche eines Sitzbades, während des Ab
trocknens der W unde, ein. Die Rudimente dieses häutigen 
Querstreifen zogen sich gegen die W undränder zurück und 
verschwanden unter andauernder Eiterung binnen wenig 
Tagen fast bis zur Unkenntlichkeit. Durch fortwährend im 
W undwinkel und der hinteren Scheidengegend ieingelegte 
Charpie suchte ich nun die durch die N atur selbst über 
1%  Zoll vergrösserte Schamspalte in dieser Raumvermeh
rung zu erhalten. W ie sehr diess über alle Erw artung ge
lungen, ergibt sich daraus, weil jene Frau seitdem bereits 
2 Kinder ohne Schwierigkeit und ohne eine anderweitige 
Kunsthilfe als der einer Hebamme geboren hat.

Der durch’s Mittelfleiseh geborene Knabe aber lebt 
noch dermalen, und w ar, mit Ausnahme einer glücklich 
überstandenen Scarlatina, fortwährend gesund.

W ichtig ist nun die Frage: a u f  w e l c h e  A r t  im 
v o r l i e g e n d e n F a l l e d e r p r o j e e t i r t e  S c h n i t t  a u s 
z u f ü h r e n  g e w e s e n  w ä r e ?

Ich hatte mich für eine Erweiterung der Schamspalte 
von ihrem untern W inkel nach ab- und rückw ärts, der 
Raphe entlang, bestim m t; dagegen Dr. Z. mir erklärte, er 
würde z w e i  Schnitte vom untern Schamwinkel gegen die 
tubera ischii (also ungefähr in einem W inkel von 4 0 — 45 
Grad zur Raphe) aus dem Grunde vorgezogen haben, weil 
durch diese einW eiterreissen der künstlichen W unde und 
Einreissen des Afters weniger zu fürchten wäre.

Die ausgezeichneten Geburtsärzte C h i a r i ,  B r a u n  
und S p ä t h  (in ihrem vortrefflichen W erke, Klinik der Ge
burtshilfe und Gynäkologie. Erlangen 1855) rechnen die

Fälle, in denen die blutige Erweiterung der Schamspalte 
(Episiotomie) angezeigt ist, zu den g r o s s e n  S e l t e n h e i 
t e n  und zählen hei ihrer überreichen Erfahrung nur vier 
solche von ihnen verübte Operationen. Bei zweien dersel
ben wurde der Schnitt in einer W ehenpause 3/i — 1 Zoll 
lang vom Schamlippenbändchen in der Raphe gegen den 
After geführt und im ersten Falle der Kopf langsam mit 
der Zange entwickelt, im zweiten dagegen der N atur zur 
Austreibung überlassen. In keinem dieser beiden Fälle 
riss die Schnittwunde weiter, zog sich vielmehr bald nach 
der Geburt zusammen, und heilte per primarn intentionem. 
In einem dritten Falle wurde ein halber Zoll langer Schnitt 
vom hinteren Ende der rechten grossen Lippe bis zum rech
ten Sitzknorren geführt. Das Mittelfleisch (wegen dessen 
grösser Rigidität man keine Zange anlegte) zog sich über 
den vorrückenden Kopf zurück, ohne dass auch hier der 
Schnitt weiter riss. Im vierten Falle endlich fing sich das 
ebenfalls sehr straffe Perinäeum schon an einigen Stellen 
zu trennen an, wesswegen man z w e i  solche Schnitte (wie 
jenen Einen im dritten Fall) führte; den rechten tiefer, 
den linken seichter. Der tiefere riss etwas weiter und hatte 
Gangrän und einen nicht unbedeutenden Substanzverlust 
im Gefolge.

Die Mütter genasen in allen Fällen.
Eine eigenthümliche Operationsmethode wird von 

R i e t  g e n  (neue Zeitschrift für Geburtskunde, III. Band, 
Heft 1, S. 65) gerühmt. E r führt statt einzelner längerer 
Schnitte zahlreiche (6 — 12) seichte, mit entsprechenden 
Zwischenstellen in den äussersten Rand der Schamspalte, 
vermeidet aber dabei stets die Gegend des Frenulums. —- 
Die Doctoren C h i a r i ,  B r a u n  und S p ä t h  übten diese 
Methode in ihren vier angeführten Fällen zwar nicht, glau
ben ihr jedoch dann unbedingt den Vorzug einräumen zu 
sollen, wenn (wie auch in meinem Falle) die Schamspalte 
von einem straffen Rande eingesäumt ist.

Die Operation dürfte durchaus keine Schwierigkeiten 
bieten, und — obwohl R i e t g e n  hiezu den C o o p e r ’schen 
Herniotom vorschlägt — eben so leicht mit jedem ge
wöhnlichen Knopfbistourie ausgeführt werden können.

(W ird  fortg  esetzt.)

II. P ractisch e B eiträge au s dem  G ebiete der gerichtlichen  M edicin und
S an itä ts-P o lize i.

Ueber die geeigneten Massregeln zur Hintan- 
haltung der schädlichen Einwirkung der 
Phosphordämpfe in Zündhölzchenfabriken.

Ein san itä tsp o lize ilich es Gutachten,
m itgetheilt vom  P rim ä r-W u n d ärz te  D r* Ff» L o r iü S C r .

(F ortsetzung .)

B. G u t a c h t e n .  Die Fabrikation der Phosphorzünd
hölzchen bildet heut zu Tage einen sehr bedeutenden Indu

striezweig Oesterreichs, welcher nicht nur den Bedarf des In
landes deckt, sondern auch noch eine grosse Menge W aare 
für die Ausfuhr ins Ausland liefert. •— Die Preise dieser 
Erzeugnisse sind jedoch durch die zahlreiche Concurrenz 
dergestalt herabgesunken, dass es gegenwärtig die H aupt
aufgabe der Fabrikanten sein m uss, eine möglichst grosse 
Menge in möglichst kürzester Zeit und mit den wenigsten
Regieauslagen zu erzeugen. Dieses Streben ist namentlich

32*
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in letzterer Zeit Ursache gew orden, dass bei den Einrich
tungen der Fabriken mehr auf die Wohlfeilheit, als auf die 
Zweckmässigkeit, mehr auf Zeit- und Raumersparniss, als 
auf das Gesundheitswohl der A rbeiter Rücksicht genom
men wurde. W enn  diese Uebelstände schon in grösseren 
Fabriken überhand genommen hab en , so waren sie den 
kleineren Unternehmern, deren Gewinn jedenfalls nur ein 
äusserst spärlicher ist und oft kaum zur Deckung der drin
gendsten Bedürfnisse hinreicht, fast zur Noth wendigkeit 
geworden. Der kleine F ab rikan t, der übrigens sehr häufig 
gar keine chemischen und physikalischen Kenntnisse be
sitzt, und folglich des Vorth eiles wissenschaftlicher Grund
sätze bei seinen Fabrikseinrichtungen entbehren muss, ist 
oft kaum in der L ag e , seine Fabrik zur Noth in Betrieb 
zu setzen, und kann daher, selbst bei dem besten Willen^ 
sich nicht streng an jene Vorschriften halten , welche das 
Gesundheits wohl der Arbeiter zum Zwecke haben, weil er 
durch die Geringfügigkeit des Gewinnes genöthigt ist, alle 
Sanitätsrücksichten seinem eigenen Erhaltungstriebe zum 
Opfer zu bringen.

Dass derartige kleinere Fabrikanten nur eine höchst 
prekäre Existenz fristen, dürfte aus dem Umstande hervor
gehen, dass von allen kleineren Fabriken, welche im Jahre 
1846  bestanden, sich nicht eine einzige bis zum Jahre 
1853 erhalten hat.

Dieser Uebelstand,dass durchdiesekleinern Zündhölz
chenfabriken meistens nur ein Proletariat geschaffen wird, 
von welchem man eine strenge Durchführung der vorge
schriebenen Massregeln niemals wird verlangen können, 
ist hauptsächlich in dem Umstande begründet, dass die 
F  abrikation der Phosphorzündhölzchen bisher zu den freien 
Beschäftigungen gehörte, und daher sehr häufig von Leuten 
ausgeübt wurde, welche trotz der vorgeschriebenen Prü
fung am polytechnischen Institute doch nicht die geringsten 
chemischen Kenntnisse besassen, so zw ar, dass durch die 
Unwissenheit dieser Leute bereits zu wiederholten Malen 
die schrecklichsten Unglücksfälle veranlasst worden sind. 
Als die Fabrikation der Phosphorzündhölzchen laut Hof- 
kanzlei-Decret vom 19. Juni 1843 als freie Beschäftigung 
erklärt w urde, kannte man di s chädliche Einwirkung des 
Phosphors auf die Gesundheit noch nicht, und man be
trachtete diese Fabrikation nur aus dem Grunde als freie 
Beschäftigung, weil nach einem Gutachten des hiesigen 
polytechnischen Institutes die Phosphorzündhölzchen nicht 
in die Kategorie der Feuerwerksgegenstände zu rechnen 
wären. Nachdem nun seit dieser Zeit so wichtige E rfah
rungen gemacht worden sind, so ist es dringend nothwen- 
dig, die Erzeugung von Phosphorzündhölzchen künftighin 
n i c h t  m e h r  a l s  e i n e  f r e i e  B e s c h ä f t i g u n g  b e s t e 
h e n  z u  l a s s e n ,  sondern dieselbe vielmehr an ein Befug- 
niss der Ortsbehörde zu knüpfen, welch1 letztere diese Be-

fugniss nur solchen Personen zu verleihen h ä tte , welche in 
Bezug sowohl auf ihren Betriebsfond, als auf ihre Kennt
nisse und Verlässlichkeit die nöthigen Garantien in diesem 
so wichtigen, gesundheitsgefährlichen Geschäftszweige ge
w ähren würden.

Da dieser Industriezweig, der schon in den letzten 
Jahren zu einer bedeutenden Vollkommenheit gebracht 
worden ist, gleich ändern Geschäftszweigen auch noch 
einer weiteren Entwickelung und Vervollkommnung fähig 
sein dürfte, so kann es nicht im Interesse der Behörden 
liegen, gewisse Reeepte zur Fabrikation der Phosphor
zündhölzchen vorzuschreiben, weil dadurch jeder Fort
schritt in der Industrie von vornhinein abgeschnitten w er
den müsste. Auch hat sich das Cornite nicht überzeugen 
können, dass durch die verschiedenen Materialien, welche 
ausser dem Phosphor zur Bereitung der Zündmasse benutzt 
zu werden pflegen, ein Unterschied im Grade der Schädlich
keit zu Stande komme. Bei der Untersuchung der Zündhölz
chenfabriken stellte sich vielmehr heraus, dass Herr Dr. A., 
welcher statt des gebräuchlichen Bleihyperoxydes nur 
salpetersaures Blei angewendet wissen wollte, zur Berei
tung seiner Zündmasse ebenfalls das verpönte Bleihyper
oxyd benütze, welches er, gleich den anderen Fabrikanten, 
aus Minium und Salpetersäure erzeugt, wobei natürlich 
auch salpetersaures Blei gleichzeitig gebildet w ird ; ebenso 
erwies sich die Behauptung als unbegründet, dass durch 
Anwendung des Dextrins die Zündmasse wegen heftiger 
Dampfentwickelung schon nach einigen W ochen ihren 
Phosphorgehalt verliere; es zeigte sich vielm ehr, dass ge
rade die renommirtesten Fabrikanten , deren Zündwaaren 
oft Monate lang zur See transportirt w erden und an V er
lässlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, zur Bereitung 
der Zündmasse sich des aus Stärkmehl bereiteten Dextrins 
schon desshalb bedienen, weil der arabische Gummi, der 
aus dem Auslande bezogen werden m uss, durch eine all
gemeine Verwendung in der Zündhölzchenfabrikation eine 
enorme Preiserhöhung erleiden müsste. So wenig jedoch 
von den jetzt gebräuchlichen Materialien der Zündmasse 
(mit Ausnahme des Phosphors) eine Steigerung der schäd
lichen Einwirkung naehgewiesen werden kann, so nehmen 
hingegen jene Arbeiten in den Fabriken, hei welchen 
nothwendig eine Menge Phosphordämpfe sich entwickelt, 
eine um so grössere Aufmerksamkeit in Anspruch; hierher 
gehört vorzugsweise das Tunken, Trocknen und Aus
nehmen der Zündhölzchen und das Aufbewahren der fer
tigen W aare. In vielen Fabriken ist es gewissermassen 
zur Regel geworden, das Tunken der Hölzchen unmittelbar 
vor den geöffneten Thüren der Trockenkammer vorzu
nehmen, um die W aare allsogleich in die Trockenkammer 
einzusetzen. Dadurch geschieht es , dass die Arbeiter, die 
mit dem Tunken und Einsetzen der Zündhölzchen be-
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scliäftigt sind, ununterbrochen der Einwirkung der aus der 
Trockenkammer ausströmenden Dämpfe ausgesetzt sind, 
um so m ehr, als die Trockenkammern meistens noch er
w ärm t sind, und als die Füllung der Kammer nur langsam 
geschehen kann. Auch das Tunken der Phosphorzünd
hölzchen in der Schwefelküche ist unzweckmässig, weil 
es nicht nothwendig ist, dass die bei der Schwefelung be
schäftigten A rbeiter den Phosphordämpfen ausgesetzt 
w erden ; es soll im Gegentheil das Tunken der Zündhölz
chen in einem besonderen, mit einer Ventilations vorrichtung 
versehenen gemauerten Locale stattfinden. Das Trocknen 
der Zündhölzchen ist in den letzten Jahren auf eine weit 
zweckmässigere W eise betrieben worden, als dieses in den 
ersten Jahren dieser Fabrikation der Fall war, demunge- 
achtet haben sich in einzelnen Fabriken bedeutende Miss
brauche und Umgehungen der diessfalls bestehenden Vor
schriften eingestellt. Dahin gehört vor allen ändern , dass 
die Trockenkammern nur von Holz angefertigt und somit 
feuergefährlich sind , dass selbe während der Trocknung 
nicht geschlossen bleiben, und dass diese Kammern nicht 
m it der gehörigen Ventilation versehen sind. Am anwend
barsten haben sich in dieser Beziehung kleine gemauerte 
Trockenkammern von beiläufig 8  Schuh Breite und 15 Schuh 
Tiefe gezeigt , welche von den übrigen Arbeitslocalen ab
gesondert, mit einer Luftheizung und Ventilation versehen 
sind, dergestalt, dass sowohl die Heizungsmündung, als 
auch die Ventiiationsöffnungen der Kammer von aussen 
bei geschlossenen Thüren regulirt und nach Bedarf mittelst 
eiserner Schuber oder Klappen geöffnet oder geschlossen 
werden können. Jede dieser Kammern hat nebst der am 
Boden befindlichen Heizmündung noch eine am untern 
Theile, und eine am obern Theile der W and angebrachte 
Abzugsöffnung für die Phosphordämpfe und die erwärmte 
Luft, welche ins Freie zu leiten sind.

Damit während des Trocknens nicht zu viel W ärm e 
entweichen könne, und die sich entwickelnden Phosphor
dämpfe nicht in der Kammer zurückgehalten werden, wird 
während des Trocknens die obere Ventilationsöffnung ge
schlossen, die untere aber offen gelassen, so dass durch 
letztere nur die specifisch schwereren und daher zu Boden 
sinkenden feuchten Phosphordämpfe abzuziehen genöthigt 
sind. W eil während der Trocknung die Thüre der Kam
mer auf keine W eise geöffnet werden darf, so müsste an 
jeder Thür hinter einem kleinen Glasfenster ein Thermo
meter angebracht sein, an welchem man die Temperatur 
der Kammer ablesen kann. Nach vollendeter Trocknung 
ist dann die Heizungsmündung gänzlich abzusperren, die 
obere Ventilationsmündung hingegen zu öffnen, und durch 
Einlassen von kalter Luft durch eine an dem untern Theile 
der Thüre befindliche verschliessbare Oeff’nung das Hin- 
austreiben der Phosphordämpfe sowohl, als der erwärm

ten Luft aus der Kammer zu beschleunigen. E rst nach 
vollkommener Entfernung derselben ist das Oeffnen der 
Thüre gestattet, so dass dann die getrockneten Zündhölz
chen nach einiger Zeit herausgenommen werden können; 
nur bei geöffneter Thüre und geöffneten Ventilationsmün
dungen, so wie bei geschlossener Heizmündung ist das E in
setzen neuer Zündhölzchen vorzunehmen. — Von derar
tigen kleinen, feuerfesten, mit gut schliessenden Thüren 
versehenen Trockenkammern sind in jeder Fabrik meh
rere nothwendig, damit der Fabrikant nicht genöthigt ist, 
das Trockenlocale während der Trocknung zu öffnen, und 
seine frische W aare in dieselbe Kammer einzulegen, und 
damit bei dem Geschlossensein der einen Kammer keine 
Unterbrechung in der Arbeit einzutreten braucht, auch bei 
Entzündung der Hölzchen der Brand auf einen kleineren 
Raum beschränkt bleibt. Grosse Trockenstuben, in welchen 
sich die Arbeiter beim Anfüllen derselben und beim H er
ausnehmen der getrockneten W aare sehr lange aufhalten 
müssen, und welche auch nicht so sorgfältig gelüftet und 
überwacht werden können, haben sich als unzweckmäs
sig erwiesen.

In  denArbeitslocalitäten findet sehr häufigderUebel- 
stand statt, dass die Zimmer, die für das Einlegen der blos
sen (noch nicht getunkten) Hölzchen in die Maschinen be
stimmt sind, wobei sich natürlich gar kein Phosphordampf 
entwickelt, mit den Loealitäten für das Ausnehmen der 
fertigen Zündhölzchen communiciren, ja  dass oft Einleger 
und Ausnehmer in demselben Zimmer sich befinden, wo
durch nothwendig die Einleger unnöthig der Schädlichkeit 
der Phosphordämpfe ausgesetzt werden. Es sollen daher 
die Loealitäten, in welchen das Einlegen der Hölzchen ge
schieht, von den übrigen Arbeitslocalitäten vollkommen 
abgesondert und getrennt se in , und dürfen weder durch 
eine T hüre, noch durch ein Fenster mit den letzteren in 
Verbindung stehen. Die in den Arbeitslocalitäten der Aus
nehmer sich entwickelnden Dämpfe sind diejenigen, welche 
wohl am schädlichsten einwirken, weil gerade die Arbei
terinnen am längsten mit denselben in Berührung bleiben; 
es ist daher gerade hier eine sorgfältige Ableitung der 
Dämpfe von grösser W ichtigkeit.

Die von Herrn Dr. A. vorgeschlagene Ableitung der 
Dämpfe, wobei dieselben herabsinken und am Boden 
des Zimmers in eine eigene Abzugsrohre einströmen 
sollen, ist in grösseren Fabriken nicht wohl anwend
bar, weil sowohl heim Einströmen der kalten Luft durch 
die geöffnete T h ü re , als beim Anbrennen einer Quantität 
Zündhölzchen, was natürlich nicht selten vorkommt, die 
Phosphordämpfe allsogleich in die Höhe getrieben werden, 
und somit beim allmäligen Herabsinken abermals die Ath- 
mungsorgane der Arbeiter passiren müssten. — Es ist 
daher unter den gewöhnlichen Verhältnissen unserer F a



—  222  —

briken jene A rt der Ventilation noch immer am anwend
barsten, wobei durch Einströmen von kalter Luft die Phos
phordämpfe in die H öhe, und durch Abzugsöffnungen an 
dem obersten Theile der W ände ins Freie getrieben w er
den. Sollen die Arbeitsräume so viel als möglich von den 
Phosphordämpfen gereinigt werden, so ist jedoch nicht nur 
eine sehr fleissige und vollständige Lufterneuerung in den
selben durch das Oeffnen der Fenster und Thüren unerläss
lich nothwendig, sondern es dürfen auch nur immer die 
möglichst kleinsten Partien fertiger W aare in dem Arbeits
zimmer befindlich sein. — Auch in den Räumlichkeiten 
für die Aufbewahrung der fertigen W aare entwickelt sich 
eine grosse Menge von Phosphordämpfen, und es ist auch 
bei diesen Loealitäten eine gehörige Ventilationunerlässlieh.

Die in der früheren Vorschrift für Zündhölzchenfabri
ken getroffene M assregel, nach welcher der Fabriksherr 
die Arbeiterinnen mit eigenen Blousen zu versehen hat, 
hat sieh in grösseren Fabriken als sehr schwer ausführbar 
gezeigt, indem die Arbeiterinnen diese Blousen entweder 
aus W iderspenstigkeit gar nicht anziehen, oder dieselben 
mit nach Hause nehm en, ihre Ueberkleider gar nicht ab- 
legen , ja  sich sogar in dem Garderobezimmer an den 
Ueberkleidern ihrer Mitarbeiterinnen, welche während der 
A rbeit abgelegt w erden, Diebstähle erlauben. Insofern 
diese Massregel einen so bedeutenden Einfluss auf die Ab
haltung der Schädlichkeit der Phosphordämpfe nicht aus
übt, indem die Arbeiterinnen dennoch ihre oft durchnäss
ten Unterkleider beim Arbeiten anbehalten, und selbe wie
der mit nach Hause nehm en, so könnte diese Massregel

hei der Unmöglichkeit ihrer genauen Durchführung in 
den neuen Vorschriften füglich ausgelassen, und nur die 
Einrichtung eines heizbaren Zimmers, in welchem die A r
beiter ihre Ueberkleider aufbewahren, sieh daselbstHände 
und Gesicht waschen, den Mund ausspülen und ihr Essen 
verzehren können, dem Fabrikanten zur Pflicht gemacht 
werden.

Einen weit grösseren Vortheil würde das in den älte
ren Vorschriften angeordnete W aschen der Hände, des 
Gesichts, insbesondere aber der Mundhöhle, ferner das V e r
bot des Essens während der Arbeit gewähren; aber leider 
ist auch diese so vortheilhafte Massregel an der W ider
spenstigkeit und Liederlichkeit der Arbeiterinnen geschei
tert, und wird nicht durchgeführt werden können, so ferne 
nicht die weiterhin zu erörternden Einrichtungen zur ge
nauem  Ueberwachung der Arbeiter ins Leben treten.

Ein sehr grösser Uebelstand dieser Fabriken liegt fer
ner darin, dass in manchen derselben zu gewissen Zeiten 
zur Tag- und Nachtzeit gearbeitet wird. Dadurch werden 
die Arbeiter entweder über die Massen angestrengt, und 
der Einwirkung der Phosphordämpfe um so länger ausge
setzt , oder sie benützen mit Aufopferung der nöthigen 
nächtlichen Ruhe die Nachtarbeit nur dazu , um sich bei 
Tage desto ungezwungener einem leichtsinnigen Lebens
wandel überlassen zu können. Auch kann das nothwen- 
dige Auslüften der Loealitäten w ährend der Nachtzeit 
nicht stattfinden. Die Dauer der Arbeitszeit w äre daher 
von den Behörden genau, und zwar höchstens auf 12 Stun
den des Tages festzusetzen. (Der Schluss fo]gt_}

IV. A nalek ten .
Aus dem, Gebiete der Staatsarzneikunde.

Wirkung des Blitzes. In  einer Denkschrift über den B litz , be
trach tet vom Standpuncte der öffentlichen Gesundheitspflege 
und der Staatsarzneikunde, th e ilt Dr. B o n d i n  über diesen bis
her m it geringer A ufm erksam keit behandelten Gegenstand sehr 
interessante D aten m it, un ter denen w ir folgende hervorheben. 
Nach am tlichen Ausweisen w urden in  Frankreich allein in  dem 
Zeiträum e von 1835 bis 1852 m ehr als 1300 Personen die plötz
lichen Opfer des B litzstrah ls, so w ie h innen einem Jahre m ehr 
als 100 Feuersbrünste in  Folge von Blitz verzeichnet erschei
nen. D ie W irkungen des Blitzes auf den Menschen zerfallen nach 
B o u d i n  nach drei R ichtungen: 1. Insofern dadurch K rankhei
ten gehoben w erden; 2. dadurch V erw undungen und  andere 
K rankheiten entstehen und  3. als durch den Blitz der Tod her- 
beigefiihrt wird. In die erste Kategorie gehören rheum atische 
A ffeetionen,Lähmungen, Amaurose und  T aubheit; in  die zweite 
sind zu zählen m ehr m inder ausgebreitete V erbrennungen der 
H autdecke, verschiedene E xanthem e, theilw eiser oder gänzli
cher V erlust der H aare , B lutungen aus N ase, Mund und  Ohr, 
vorübergehende oder bleibende Lähmung, Amaurose, T aubheit 
m it und  ohne D urchbohrung des Trommelfells, Stum m heit, Ver
standesschwäche, frühzeitige E ntbindung und endlich der graue 
S taa r, der aber nu r ein einziges Mal beobachtet w urde. U nter

die m erkw ürdigsten Erscheinungen jedoch am K örper der vom 
Blitze Getroffenen gehört die Erzeugung von B ild ern , welche 
verschiedene Gegenstände darstellen , die im  Momente des E in 
schlagens sich in  derN ähe der getroffenen Person befanden. B o u 
d i n  schliesst m it dem Befunde an den Leichen. Bald w ird  der 
Mensch plötzlich getödtet, und m an trifft ihn  sitzend, zu Pferde 
oder stehend, oder w eit weggeschleudert bis auf 23Meters; bald 
w erden die K leider verbrannt und  der Leib bleibt unberührt, 
bald geschieht das Gegentheil. D er anatomische Befund zeigt 
bald Zerreissung des Herzens und  Zerschm etterung der K no
chen, bald is t das R esultat ein ganz negatives. In  einigen F äl
len findet m an Schlaffheit der Glieder, Zusammengesunkensein 
der L unge, F lüssigkeit des B lutes, in  anderen S ta rrhe it der 
Glieder, A uftreibung der Lungen und Coagulation des B lu te s ; 
eben so scheint bald der Cadaver fast der Fäulniss zu tro t
zen und  w ieder in  einem ändern Fall geht er in  die rascheste 
Fäulniss über. Beinahe unter 1000 Fällen  von Menschen, die 
durch den Blitz getödtet wurden, fand B o u d i n  nur sechs, wo
bei eigentliche V erstüm m lung eingetreten ist, und un ter diesen 
vierm al theilw eiser oder gänzlicher V erlust der Zunge. (Gaz. des 
Upit. 1855, 52.)

W ir hoffen später auf dieses höchst interessante Thema aus
führlicher zurückzukommen.
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B esprechung neuer m ed icin isch er B ücher.
C o m p e n d i u m  d e r  s p e c i e l l e n  P a t h o l o g i e  u n d  

T h e r a p i e ,  als Leitfaden für seine Vorlesungen von 
Dr. Dominik Jos. H a u s c h k a ,  k. k. Regimentsarzte und 
Professor an der medicinisch-ehirurgisehen Josephs-Aka
demie. Erster Theil. W ien 1855 bei W . Braumüller.

In  jedem  Capitel dieses Werkes zeigt der V erfasser, dass er 
au f der Hölie der heutigen W issenschaft steht und dass er die 
verschiedenen Zweige derselben, besonders die pathologische 
A natom ie, durch selbstständige Forschungen im  E inklänge m it 
klinischen Beobachtungen bearbeitet hat. So kurz und gedrängt 
die D arstellung der pathologischen Processe in  diesem W erke, 
einem  Compendium entsprechend, auch is t, so zeigt dieselbe 
doch, welche umfassenden Studien, nicht aus B üchern, sondern 
nach der N atur, der Verfasser gemacht haben m uss, um  m it 
dieser Kürze die grösste K larheit und V ollständigkeit verbinden 
zu können; so w ie man oft aus einer Skizze den Meisfer erkennt, 
so erkennen w ir in  diesen Aphorismen den gediegenen Forscher 
au f dem Gebiete der Pathologie. In  dieser Beziehung re ih t sich 
dieses W erk den besten in  der Neuzeit erschienenen Pathologien 
w ürd ig  an.

In  der Therapie w eicht aber der Verfasser auf eine selir er
freuliche W eise von vielen, im  Geiste der modernen W issenschaft 
geschriebenen, medicinischen A bhandlungen ab , ihm  ist der 
höchste Zweck, wie er jedem  Arzte im  w ahren Sinne des Wortes 
sein  m uss, ein h u m a n e r :  d i e  H e i l u n g  d e s  K r a n k e n .  E r 
zollt der physikalischen D iagnostik , der neueren Physiologie, 
der pathologischen A natomie und Chemie die grösste A nerken
nung, w ill aber „diese Fortschritte n icht nu r für diem edicinische 
W issenschaft, sondern fü r die kranke Menschheit brauchbar und 
nutzbringend w issen“ ; w ill n icht „auf Kosten der genannten 
D octrinen die Beobachtung am K rankenbette und das Studium  
des W erdens und Fortschreitens der K rankheit, w ie dieses am 
lebenden Körper sich gestaltet, vernachlässigt haben“; w ill nicht 
„ein  grösser Gelehrter, sondern ein A rzt sein.“ In  diesem Sinne 
erscheint Regim entsarzt Hausclika, gleich den Helden seines 
S tandes, ein Beschützer des Thrones der alten E rfahrung  auf 
dem Gebiete der practischen Heilkunde, und gib t n icht zu, dass 
derselbe von der jungen noch unerfahrenen W issenschaft usur- 
p ir t w erde ; er tr it t  dem Indifferentismus und jedem  anarchischen 
B estreben , das sich in  der neuen w issenschaftlichen Bewegung 
kund  g ib t, m it Bewusstsein entgegen, und  gibt eine durch 
Thatsachen und  Erfahrung erprobte Therapie. In  dieser The
rapie w ird  der Leser n icht durch eine grosse A nzahl der 
em pfohlenen M ittel verw irrt, sondern der Verfasser stellt für 
jede A rt des Handelns oder Zuwartens möglichst scharf die In 
dicationen und  gib t sein gew ähltes, durch E rfahrung  von ihm 
erprobtes Indicatum  genau und bestim m t an.

Allein jede energische R ichtung des menschlichen Geistes, 
w enn sie aus dem Gemüthe entspring t, überschreitet leicht ih r 
Ziel, desswegen scheint Professor Hauschka, wenn auch nur selten, 
in  einen Ultraconservatismus zu verfallen ; er hält zuweilen Be- 
handlungsweisen fest, blos w eil sie a lt sind, wenn sie auch m it 
der exacten W issenschaft n icht in  E inklang gebracht werden 
können. Das vorliegende W erk erinnert in  dieser Beziehung an 
jene  Periode der Kunst, in  der ihre begabtesten Jünger, trotz ihres 
erw achten Sinnes für N aturw ahrheit, sich doch von der, von der 
Schule übernommenen M a n i e r  n icht ganz lossagen konnten. —

W ir wollen nun dem Gesagten zu Folge die grossen Licht- 
und  wenigen Schattenseiten dieses W erkes aus einigen Partien

desselben anschaulich machen. Den ersten W iderstand gegen 
moderne, unpraktische A nschauungen leistet der Verfasser gleieh 
in  seiner ersten A bhandlung über Fieber.

Im  Sinne der pathologischen A natom ie und  der Physiologie 
w urden in  der neuern  Zeit die F ieber aus der Reihe der selbst
ständigen K rankheiten gestrichen ; trotzdem  scheut der Verfasser 
sich nicht, dieselben, w ie es die sym ptom atische Medicin gethan 
hat, s e l b s t s t ä n d i g  abzuhandeln, „weil der praktische A rzt 
sehr oft blos an das V erhalten der Fiebersym ptom e gewiesen ist, 
um n ich t jeden  Leitfaden in  der Behandlung entbehren zu 
m üssen.“ „Die durch das F ieber bedingte unverhältnissm ässige 
Consumtion des Organismus und  die durch dasselbe gesteigerte 
G efährlichkeit der m it demselben in  V erbindung stehenden än
dern K rankheitszustände geben ihm  die grösste praktische Be
deutung.“ (S. 12.) „Die P hysik , die Physiologie und  die patho
logische Anatomie kann  das F ieber m ehr oder w eniger h y p o 
t h e t i s c h  erk lären , der praktische A rzt aber muss den k rank 
haften , quälenden und gefährlichen fieberhaften Zustand des 
Menschen heilen oder m ildern.“ „Bei den acuten Blutdyscrasien, 
die die neuere Medicin an die Stelle vieler substantiver F ieber 
der älteren setzt, wissen w ir nichts Bestimmtes w eder über deren 
E n tstehungsart, noch über die demselben zu Grunde liegende 
Blutmiscliung, und diagnostieiren im m er noch diese Zustände 
am K rankenbette nu r aus der E igenthüm lichkeit des Fiebers, 
welches letztere allein noch gegenw ärtig die B ehandlung leitet.“ 
(S. 20.)

W enn w ir auch das praktischePostu lat anerkennen, welches 
den Verfasser zw ing t, von seinem Standpuncte aus das F ieber 
als selbstständige K rankheit zu betrachten, so g lauben w ir doch 
den Begriff der Substantialität zu w eit ausgedehnt zu sehen, 
w enn er S. 12 und  13 in  der Consequenz derselben g laubt die 
Anschauungsweise bekämpfen zu m üssen, nach w elcher das 
F ieber als eine Reaction gegen krankm achende Potenzen oder 
gegen schon bestehende Leiden aufgefasst w ird ; diese reactionäre 
Seite des Fiebers kann olme alle Furch t vor einem  hereinbreehen- 
den therapeutischen Indifferentismus gegen dasselbe zugestanden 
und muss nach den gediegenen Forschungen Jahns (System der 
Pbysiatrik  S. 419) wenigstens in  vielen Fällen  angenommen 
w erden ; ebenso finden w ir den U nterschied von erethisehem  und 
synochalem Fieber zu veraltet und  n icht der W irklichkeit ent
sprechend, w eil diese Modification nur aus dem demselben zu 
Grunde liegenden Entzündungsprocesse en tsp ring t, je  nachdem 
dieser gering — oder hochgradig ist.

Die Reihe der speciellen Fieber beginnt der Verfasser m it 
d e m g a s t r i s c l i e n F i e b e r ,  welches nach ihm  durch U nreinig
keiten  der ersten Wege entsteh t; zur H eilung desselben em
pfiehlt e r , die angesam melten schädlichen Stoffe durch Brech- 
und A bführm ittel zu entfernen. Die G ründe, w arum  er diese 
K rankheit vorzugsweise hervorhebt und  w arum  er von der je tz i
gen Anschauungsweise abw eich t, nach der dieser K rankheits
zustand nichts anderes sei, als ein K atarrh  im Digestionsapparate, 
s in d , w eil der von der pathologischen A natomie nachgewiesene 
D arm katarrh  w eder den Symptomencomplex noch den V erlauf 
dieser K rankheit hinreichend erklärt, w eil dieselbe viel häufiger 
vorkom m t, als man es je tz t anzunehm en geneigt is t, und weil 
eine geeignete T herapie zur E ntleerung der gastrischen U nrei
nigkeiten bei Zeiten einzuleiten von ihm  sehr nothw endig be
funden w ird  (S. 25). So sehr w ir auch h ier das edle Streben 
des Verfassers anerkennen, nie über der K rankheit den K ranken
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und über den Begriff der K rankheit die H eilung derselben zu 
verabsäum en, so können w ir doch w eder in  der Auffassung, 
noch in  der B ehandlung dieses Krankheitszustandes m it ihm  
übereinstim m en; auch w ir hatten G elegenheit diesen vom Ver
fasser un ter dem  Namen febris gastrica geschilderten K rank
heitszustand sehr häufig zu beobachten , w ir haben aber densel
ben stets gefunden entw eder als Beginn eines auftretenden 
Typhusprocesses, in  welchem Falle die vom Verfasser angegebene 
T herapie nachtheilig  wäre, oder es folgte kein  Typhus nach und  
der ganze K rankheitszustand hörte ohne alle Kunsthilfe von 
selbst a u f ; in  diesem Falle is t derselbe als ein n icht zur voll
ständigen E ntw ickelung gelangter typhöser Process anzusehen, 
der w egen unzureichenden disponirenden und Causalmomenten 
abortiv zu G runde gegangen is t und daher jede Therapie über
flüssig m acht; oder dieses K rankheitsbild  entstand w irklich  aus 
in  zu grösser Menge genossenen oder unverdaulichen Speisen, 
in  welchem F alle w ieder entw eder die Emesis oder K atharsis 
oder beide zugleich bald  darau f von selbst erfo lg ten , wonach 
die K rankheit gleich beendet w ar, oder sie erreichte auch ohne 
diese spontanen Ausleerungen auf den Gebrauch von vegetabili
schen Säuren in  w enigen Tagen ih r  E nde; m it einem W orte, 
nach unseren E rfahrungen sind in  diesem K rankheitszustande 
Em etica und P u rgan tia  entw eder ü b e r f l ü s s i g  oder n a c h 
t h e i l i g .

Den katarrhalisch-fieberhaften  Process ( febris catarrhalis) 
entw ickelt der Verfasser ganz vom pathologisch-anatom ischen 
S tandpuncte, verw irft dem gemäss in  der Therapie alle sonst 
üblichen E m ollientia und  D iaphoretica, und trach tet b lo s , den 
H usten, das den K rankheitszustand stets unterhaltende un d  ver
schlim m ernde Symptom, durch kühnere Gaben von M orphium 
zu bekämpfen. So w ürd ig t der Verfasser neuere F ortschritte  und  
Behandlungsw eisen und  zieht sie selbst Jahrtausend alten Ge
bräuchen vor, sobald sie als praktisch-nutzbringend sich be
w ähren.

Die febris rheumatica w ird  in  dieser Consequenz ebenfalls 
als selbstständige K rankheit abgehandelt; dieser Consequenz zu 
Liebe th u t aber der Verfasser den w irklichen Thatsachen Gewalt 
an ; bei einer m ehrjährigen grossen Spitalspraxis haben w ir nie 
eine febris rheumatica im  Sinne des Verfassers beobachtet, es 
w ar stets eine G elenks-, Muskel- oder Nervenscheiden-Entzün- 
dung sicht- und fühlbar vorhanden. Die T herapie des V er
fassers gegen diese K rankheit is t sehr rationell und  zw eckm ässig; 
seine A nem pfehlung von grösseren Gaben Jodkali bei höheren 
Graden dieser K rankheit kann  R eferent aus angestellten V er
suchen m it demselben gleich nach dem Erscheinen des vorlie
genden W erkes vollkomm en bestätigen ; einige Mal w urde seit 
dieser Zeit in  unserem  Spitale der hochgradige G elenksrheum a
tism us, auch w enn Peri- oder Endocarditis zugegen w a r, durch 
Jodkali abgekürzt und  schnell seinem Ende zugeführt, nachdem 
alle A ntirheum atica jede E inw irkung  auf diesen K rankheits- 
process versagt haben.

Die Pathogenie der febris biliosa, welche das einzige w irk 
lich  existirende selbstständige F ieber d a rs te llt, entw ickelt der 
Verfasser Seite 31 ganz nach den Ergebnissen der neueren F o r
schung über diesen G egenstand; das K rankheitsbild  is t treu  
nach der N atu r gezeichnet und  der M ilitärarzt w ird  oft G elegen
he it h ab en , diesem Bilde auf seinem K rankheitsschauplatze zu 
begegnen, und die feldärztliche P raxis b ietet sehr häufig die 
Belege dar zu dem vom Verfasser angenomm enen Zusamm en
hänge zwischen der Cholose, der Malaria und den beim  M ilitär 
so häufig vorkom m enden T yposen; w ahr is t die vom Verfasser

behauptete U nabhängigkeit dieses Krankheitsprocesses von acu
te r Leberatrophie und  vom Typhus icterodes, welche K rank
heitsformen von einigen Schriftstellern als identisch m it febris 
biliosa gehalten w erden , denn w ir hatten  einige Mal G elegenheit, 
die febris biliosa in  M ilitärspitälern zu beobachten, wo bei dem 
tödtlichen Ausgange derselben die Section w eder eine S tructur- 
veränderung der Leber oder ihres E xcretionsapparates, noch 
einen typhösen Process im  D arm kanale nachgewiesen h a t; die 
Therapie gegen diese K rankheit, besonders aber die vom Ver
fasser angegebene Prophylaxis, b ietet dem Feldarzte sehr w erth 
volle A ndeutungen dar.

Den Glanzpunct dieses W erkes stellen die A bhandlungen 
über Typhus und  In term ittens d a r; in  diesen beiden K rankhei
ten h a t der Verfasser das überreiche M aterial, welches n u r Mi
litärsp itä ler bieten, m it grossem Fleisse, scharfsinniger Auffas
sung und practischem Tacte benützt. Die Pathologie des Typhus 
zeigt von einem tiefen Studium  der pathologischen Anatomie 
dieses Krankheitsprocesses; der todteG egenstand, der sonst das 
Object dieser W issenschaft bildet, gew innt un ter des Verfassers 
geistreicher Behandlung Leben und  lebendige V eränderlichkeit; 
diese W issenschaft w ird  da, indem  durch dieselbe die verschie
dene Form , die Stadien, V arietäten, der V erlauf und A usgang 
der K rankheit e rk lärt w ird , zu einer P h y s i o l o g i e  derselben, 
und  indem  sie selbst die Therapie le ite t, erscheint sie, ihrem  
höchsten Zwecke entsprechend, als eine k l i n i s c h e  D o c t r i n .

W ir w ollen nun  Einiges aus dieser geistreichen D arstellung 
m itth e ilen :

Der Typhus is t unserem  Verfasser ein acut dyscrasischer 
Process m it F ieb e r, m it einer eigenthüm lichen Depression des 
Nervensystems, und m it einer m ehr w eniger constanten Locali- 
sation (A blagerung oder H yperäm ie) in  verschiedene O rgane, 
die w ieder eigenthüm lichen V eränderungen  unterliegt.

Nach dem Vorkommen der Localisation an einer bestim m 
ten Stelle, und  je  nachdem  dieselbe sich da erschöpft oder w e
nigstens da zuerst beginnt, n im m t er zwei Form en des Typhus 
an , den Abdominal- und  den exanthem atischen T yphus, und 
diese zwei Form en erscheinen dem pathologischen Leichenbe
funde nach different, die am K rankenbette aber und am Secir- 
tische beobachteten, stufenweisen U ebergänge der einen Form  
in die andere zeigen von ihrem  gem einschaftlichen Wesen.

Trotz der grossen M annigfaltigkeit des pathologisch-anato
mischen Befundes im  A bdom inaltyphus, und  trotz der proteus
artigen G estalt, die dieser in  seinen Erscheinungen darbietet, 
entw irft der Verfasser seinen Schülern eine m eisterhafte Skizze 
dieser K rankheitsb ilder, in  der wie m it einzelnen Pinselstri
chen die ganze Fülle und  V ariabilität derselben angedeutet w ird , 
und w ir können den Leser in  dieser Beziehung n u r auf das 
Nachlesen dieser P artie  in  dem Buche selbst verweisen.

Zur E rk lärung  der grossen M annigfaltigkeit un d  der Unbe
ständigkeit der Typhussym ptom e in der abdom inellen Form  des
selben, g ib t der V erfasser sehr w ahr und treffend Folgendes a n : 
„Beim A bdom inaltyphus lässt sich das V erhältniss zwischen der 
Beschaffenheit des B lutes vor der Localisation und  nach dersel
ben n ie  so , w ie bei anderen acut-dyscrasischen Processen den
k e n ; denn h ie r t r i t t  nach beendigter A blagerung ein neuerFac- 
to r hinzu, w elcher m ehr als die vorgängige Crase, m ehr als die 
Menge und der Ort der L ocalisation, den w eiteren V erlauf in  
jeder Beziehung bestim m t; und diess sind die im  Darme sta tt
findenden M e t a m o r p h o s e n  d e s  T y p h u s p r o d u c t e s  u n d  
d e s s e n  R e s o r p t i o n . “

(Fortsetzung in der Beilage Nr. IX.)
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„Diese Metamorphosen im  Darme sind es zunächst, die uns 
den A bdom inal-Typhus, gegenüber allen acut-dyscrasischen P ro
cessen — so unregelm ässig , so w andelbar, so m annigfach ver
laufen und erscheinen lassen.“ W arum  beim  A bdom inal-Typhus 
m anchm al die zwei S tadien dieses Processes, das vor der A bla
gerung und das nach derselben , aus den K rankheitserscheinun
gen erkannt und  unterschieden w erden k ö nnen , zuweilen aber 
h iefür weder der Zeitdauer, noch den Erscheinungen nach sich 
eine bestim m te Gränze ziehen lasse; w arum  die Symptome des 
einen in  die des ändern übergehen, und dadurch viele Verschie
denheiten und  Abweichungen vom ursprünglichen K rankheits
b ilde in  der W irklichkeit vorgefunden w erden, e rk lä rt der V er
fasser auf folgende einfache, naturgetreue W eise: „W eil, w äh
rend  noch der ganze A blagerungsprocess n ich t beendet ist, m it
h in  noch Eruptionsschübe (n ick t spätere Nachschübe) stattfin
den, zuweilen die ersteren Schübe schon ih re  Metamorphosen 
rasch eingehen, und  durch Resorption ihres Productes zur Stei
gerung des Fiebers, zur w eiteren A blagerung , als sonst erfolgt 
w äre, auch zu d e le tä ren , qualitativ-abgeänderten Processen im  
Blute die erste A nregung geben , und  so auf das B ild und  den 
V erlauf der ursprünglichen K rankheit störend und  täuschend 
ein w irken.“

In  der D arstellung der grossen V erschiedenartigkeit der 
einzelnen Symptomen-Gruppen des A bdom inal-Typhus und in  
der E rk lärung  ih re r Ursachen sow ohl, als in  der Aufzählung 
der m annigfaltigen N achkrankheiten desselben, zeigt der V er
fasser eine Fülle von Erfahrungen und Beobachtungen in  die
sem K rankheitsprocesse, die selten ein Schriftsteller desselben 
aufzuweisen hat, und die aber auch nur dem M ilitärärzte, bei 
der Häufigkeit des Vorkommens dieser K rankheitsform  beim  
M ilitär, geboten w erden können. W ir können daher alles Gute, 
Schöne und  W ahre, das in der Pathologie dieser K rankheit en t
halten  ist, des beengten Raumes wegen hier n icht wiedergeben, 
und müssen den Leser auf das W erk selbst verweisen.

In  der B ehandlung dieser K rankheit hebt der Verfasser als 
das w ichtigste Moment derselben , das R e g i m e  hervor. „Es 
gibt keine zweite K rankheit,“ sagt er, „wo die genaue Ausfüh
rung  dessen, was w ir am K rankenbette un ter Regime verste
hen, solche günstige Erfolge erzielen möchte, als h ier, ■— keine, 
wo deren Unterlassung von so empfindlichen Folgen wäre. Der 
Spitalsarzt h a t m it der genauen U eberwachung des Regimes m ehr 
als die Hälfte seiner Behandlung gethan.“

In  der Therapie (im  engeren Sinne) träg t der Verfasser den 
verschiedenen, durch E rfahrung e rp rob ten , und dem jetzigen 
Standpuncte der W issenschaft entsprechenden Heilmethoden 
vollkommen R echnung ; er g ib t bestim m te, scharf gesteUte In- 
dicationen fü r jede derselben an : E rscheinungen der B lut- 
Sepsis in  der ersten Zeit erfordern den Gebrauch der Säuren ; bei 
bedeutenden Fieber-Remissionen im  Anfänge der K rankheit, die 
fast Intermissionen sind, b rin g t Chinin entschiedenen N utzen ; 
wo sich im  w eiteren V erlaufe der K rankheit ein höherer 
Grad von Adynamie ausspricht, sind Stim ulantia (vorzugsweise 
Campher) in  massiger Dosis zu geben , aber n u r so lange , bis 
w ieder mehr Energie in  der Functionirung zu beobachten is t; 
grösser Erethism us der N erven , lebhafte Phantasien, Sinnes
täuschung, Krämpfe und Sehnenhüpfen, w erden durch flüchtig 
w irkende Reizm ittel (Castoreum, Moschus, V aleriana) beschwich
tig t ; bei D arm blutungen is t nebst kalten Umschlägen innerlich 
A laun angezeigt, u. s. w.

So sehr w ir auch dieser Typhus-Therapie unsern vollkom
menen Beifall n icht versagen können , und die therapeutische

G ew andtheit des Verfassers anerkennen, m it der er die zwei ge
fährlichsten K lippen der Neuzeit, den N ihilismus und  das zu 
energische A nkäm pfen gegen diesen K rankheitsprocess, um 
schifft, indem  er einerseits den unaufhaltsam en V erlauf dieses 
cyclischen Processes, der die Bedingungen seines Bestehens und  
Erlöschens in  sich selbst träg t, stets vor A ugen h a t und  ande
rerseits zu Gunsten des sinkenden Resistenzvermögens des Or
ganismus und zur A bw endung von gefahrdrohenden Symptomen 
handelnd einschreitet, und  dadurch auf den V erlauf und  A us
gang der K rankheit bestim m end ein w irk t, so können w ir unsere 
V erw underung nich t verhehlen, w enn der Verfasser S. 69 u. 71 
als erste therapeutische Indication beim A bdom inal-Typhus an
gibt : Die R einigung des Darm canals von den vorhandenen Fä- 
calmassen in  der ersten Zeit nie zu unterlassen, und  zw ar durch 
Calomel 4  Gran und Jalappa 10—15 Gran pro dosi 2—3mal täg 
lich durch 1—2 T age; selbst bei vorhandener typhöser D iarrhöe 
und  bei eintretenden S alivations-Sym ptom en; oder durch ein 
E m eticum  von Ipecacuanha. Als Gründe fü r diesen therapeu ti
schen Act füh rt der Verfasser folgende an:

„Ohne Zweifel w ird  h ierdurch dem bösartigen C harakter 
der Geschwüre, somit auch der häufigen Resorption von Jauche 
und  dadurch entstehender Pyäm ie m it secundären Processen und 
dem leichteren Perforiren der D arm geschwüre direct entgegen
gew irk t — und  gewiss auch zur B eschränkung der Localisation 
selbst etwas beigetragen.“ (W ahrscheinlich m eint der Verfasser 
durch den verm inderten Contact der Geschwüre m it den Fä- 
ealmassen. Vergl. S. 46.)

Unsere Gründe gegen denselben sind fo lgende:
1. Der Darmcanal, auf den im  A bdominal-Typhus sich der 

ganze K rankheitsprocess entladet, in  dem bedeutender K atarrh, 
H yperäm ien und  A blagerungen sich vorfinden, is t ein wahres 
Noli me tangere und  darf am w enigsten durch Purganzen wie J a 
lappa oder Em etica gereizt werden.

2. W enn durch künstliche E ntleerung der Fäcalmassen, 
wie der Verfasser g lau b t, allen von ihm  angegebenen Uebel- 
ständen entgegengew irkt w ird , w arum  finden dieselben sich 
dennoch vor, wo diese E ntleerung von selbst durch typhöse D i
arrhöe erfolgte?

3. K ann m an durch ein oder zwei Tage gereichte P urgan
zen oder durch ein Em eticum  die Gontenta der A rt entfer
nen, dass gar keine m ehr im  ganzen D arm canal Zurückbleiben? 
F inden sich n icht noch Fäcalmassen in  grösser Q uantität in  der 
Leiche vor, wo auch im  Leben p u rg irt w urde ?

4. Leistet der Gebrauch des Calomel bis zu r Salivation und  
auch ohne dieselbe der typhösen B lu tc rase , m it der die mer- 
eurielle viel A ehnlichkeit h a t, n icht noch m ehr V orschub?

W ir bezeichnen daher diesen einzigen therapeutischen Punct 
in  dieser durchaus naturgetreuen D arstellung und  rationellen 
B ehandlung des A bdom inal-T yphus als jene m a n i e r i r t e  
Stelle, die w ir zuweilen heim Verfasser schon bem erkt haben, 
und  die n ich t seiner geistreichen, naturgem ässen Auffassungs
weise des K rankheitsprocesses, sondern m ehr seiner Schule an
gehört, von der er zuweilen sich n icht lossagen kann  und  w ill.

Die D arstellung des exanthem atischen Typhus und dessen 
T herapie b ietet dieselben Vorzüge und  dieselbe Fülle von E rfah
rungen und  Beobachtungen über diesen K rankheitsprocess, w ie 
die des A bdom inal-Typhus dar.

In  der A bhandlung von In term ittens beurkundet der Ver
fasser nebst der Fülle seiner Beobachtungen über diese K rank
heit, noch seine seltene Beobachtungsgabe, w odurch er selbst 
der gewöhnlichsten und  bekanntesten K rankheitsform , durch 
originelle Auffassung derselben neue therapeutische W ege zu 
eröffnen weiss.

W ir woHen nun  in  Kürze E iniges von des Verfassers o rig i
neller Auffassung des Intermittensprocesses m itthe ilen , die zu 
den practisehsten Resultaten fü h r t:

Es lässt sich der Process des Wechselfiebers n u r aus seinen 
g e n e t i s c h e n  M o m e n t e n  und  seiner V e r l a u f s w e i s e  er
fassen; was von dem V erlaufe, dem A usgange, den Complica- 
tionen und der Therapie der einen A rt desselben gesagt w ird, 
entspricht n u r theilweise oder gar n ich t einer durch andere ätio
logische Momente bed ing tenF orm ; das was w ir als In term ittens 
verlaufen sehen, is t n ich t im m er ein und derselbe Process; aber 
das dem Wesen und der Entstehungsw eise nach verschiedene 
Leiden kann  stets durch eine richtige Therapie verhütet, geheilt 
oder gebessert werden. Diesen Grundsätzen gemäss h ä lt der 
Verfasser fü r sehr w ichtig  die E intheilung und richtige Kennt-
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niss der W echselfieber nach, ih ren  verschiedenen ätiologischen 
Momenten, und  belegt dieses m it überzeugenden G ründen , aus 
seinen zahlreichen Erfahrungen in  der feldärztlichen Praxis 
geschöpft; vorzüglichen W erth legt der Verfasser auf die richtige 
E rkenntniss der eingeschleppten Interm ittens bei der k. k. öster
reichischen Armee, bei w elcher diese un ter der m annigfaltigsten 
Gestalt erscheinen k a n n , un ter den aus Fiebergegenden kom 
m enden Truppen.

Ueber die bis je tz t noch n icht erledigte F rage, ob die In ter
m ittens eine Neurose oder eine B luterkrankung sei, entscheidet 
der Verfasser durch folgende auf zahlreiche Beobachtungen ge
stützte U nterscheidung: Sporadische (n icht eingeschleppte) In 
terim  ttentes und  selbstständige Epidem ien derselben (ausserhalb 
der Fiebergegend) haben den C harakter einer N eurose; ende
mische oder von dort eingeschleppte F ieber sind jedesm al p r i
m itive B luterkrankungen. Diese A nsicht is t sehr scharfsinnig, hat 
sehr viele physiologische Gründe und  E rfahrungen fü r sich und 
verm itte lt die sich w idersprechenden Beobachtungen und A n
sichten un ter sich. H ieraus e rk lä rt sich le ich t, w arum  B luter
k rankungen  und  m aterielle V eränderungen vieler Organe nur bei 
dem endemischen F ieber, oder bei dem, das desselben U rsprungs 
ist, Vorkommen.

A eusserst interessant und  fü r die Therapie von grösster 
W ichtigkeit sind die vom Verf. beobachteten verschiedenen 
K rankheitsform en, welche zuw eilen das W echselfieber inF ieber- 
gegenden, oder auch das von dort eingeschleppte begleiten, die 
m it demselben ih re  ausgesprochenen Paroxysm eu und Apyre- 
x ien  haben, bei denen, w enn sie m itE xsndationen einhergehen, 
diese ebenfalls typisch zu- und abnehm en und  die durch das 
Specificum der In term ittens m it derselben zugleich geheilt w er
den. W ir w ollen n u r einige der interessantesten dieser K rank
heitsform en an fü h ren :

D er Verf. beobachtete Pneum onien und  Pleuresien in  Folge 
des Interm ittensprocesses auftreten , in  welchen bei längerer 
D auer der A pyrexie (Tertian-Typus) nebst dem völligen Schwin
den des Fiebers, die A bnahm e der Hepatisation und des pleuriti- 
schen Exsudates, sowie deren Zunahm e nach dem nächstfolgenden 
Paroxysm us physikalisch nachgewiesen w urde. (Intermittens pneu- 
monica der Alten.)

Morbus B rightii beobachtete der Verf. m it W echselfieber 
com plicirt, in  dem bei jedem  neuen F ieberanfall neue Hyperämien 
zu den Nieren stattfanden und dadurch bedingte Verschärfung

der Krankheitssym ptom e der B right. N iere : B lutharnen, H arn
zwang, V erm ehrung desEiw eisses und  der Faserstoffcylinder im 
H arne, welche Symptome in  der A pyrexie w ieder zurücktraten. 
(Intermittens dysurica der A lten).

Der Verf. erzählt einen Fall, dass in  einer recidiven, einge
schleppten Interm ittens, wo Blut, Eiweiss und Faserstoffcylinder 
im  Harne in  bedeutender Menge vorhanden waren, m it der ener
gischen U nterdrückung des Wechselfiebers durch Chinin auch 
die Symptome der Brightischen K rankheit schnell verschwunden 
w aren.

Eine ähnliche Beobachtung können w ir auch aus unserer 
E rfah rung  m ittheilen: Bei einem Hydropisclien in  unserem  
Spitale, dessen H arn alle Merkmale der B right. Niere darbot, 
w urden durch längere Zeit alle gegen die letztere empfohlenen 
Mittel fruchtlos angew endet; endlich erfuhren w ir vom Kranken, 
dass er früher in  Italien  sehr lange an Interm ittens gelitten 
h a b e ; obgleich w ir uns des ungeheuren Ascites wegen über die 
Vergrösserung der U nterleibsorgane keinen Aufschluss ver
schaffen konnten, versuchten w ir doch das Chinin, w orauf sich 
sowohl der Hydrops als das Eiweiss und  der Faserstoff im Harne 
bedeutend verm indert hatten.

Masern und Scharlach sah der Verf. m it eingeschleppter In 
term ittens gleichzeitig typisch verlaufen.

In  Fiebergegenden fand er Typhus und Tuberculose selten 
und sah in  einer n ö r d l i c h  gelegenen Fiebergegend unserer 
Monarchie von den m it constitutioneller, chronisch verlaufender 
Tuberculose behafteten Militärs E inige sich bessern.

In  der Therapie benützt der Verf. seine grossen Erfahrungen 
über diese beim  M ilitär am häufigsten vorkommende K rank
heit, die besonders nachgelesen zu w erden verdient. Im  Ganzen 
folgt e r der von den grössten K linikern der Neuzeit verbesserten 
T herapie der In term ittens; e r w ill näm lich den Paroxysm us 
gleich durch grössere Gaben des C hinin un terdrückt haben; 
12 gr. desselben pro dosi is t ihm  das Minimum, eine % Drachme 
das Maximum.

Da uns der Raum  in  diesen B lättern  zu eng zugemessen ist, 
können w ir das vorliegende W erk seinem ganzen Umfange nach 
n ich t besprechen , der Leser w ird  aber aus dem M itgetheilten 
ersehen, welche Gediegenheit und  N utzbarkeit er in  demselben 
zu erw arten  hat, und w ir, die den ganzen Inha lt kennen, müssen 
sehnlich wünschen, die Fortsetzung dieser nützlichen klinischen 
A rbeit baldm öglichst erscheinen zu sehen.

Sanitäts-V erordnungen
vom Jahre 1855.

In  unserem B latte Nr. 10 , S. 100 w urde um ständlich er
w ähnt, wesshalb sich das Doctoren-Collegium der medicinischen 
F acultä t zu W ien veranlasst fand, bezüglich des Verkaufes der 
S e i d l i t z - P u l v e r  einen aufklärenden B ericht an das hohe 
k. k. Justizm inisterium  zu erstatten.

H ierüber is t m it hohem  Erlasse des Justizm inisterium s 
u n te r Berufung auf das Reichsgesetzblatt nachstehende E rledi
gung an das Doctoren-Collegium herabgelangt:

VII.
Verordnung des Justizministeriums vom 19. Jnni 1855, wirksam 
für alle Kronländer, mit Ausnahme der Militärgränze, bezüg
lich der Frage: Oh die Seidlitz-Pulver zu den Arzneimitteln, 
deren Führung nur den Apothekern zusteht, gehören, oder nicht?

Aus Anlass vorgekom m ener Zweifel, ob die sogenannten 
Seid litz -P u lver als ein H eilm ittel zu betrachten se ien , dessen 
V erschleiss, w enn er n icht von A pothekern , sondern von Ma
terialw aarenhändlern  oder anderen H andelsleuten betrieben w ird, 
als strafbar anzusehen ist, findet das Justizm inisterium  die Ge
richtsbehörden auf die Pharm acopöe vom Jahre  1855 hinzuw ei
sen, w orin  die Seidlitz-Pulver u n te r der Zahl 588 in  die Reihe 
der zusam m engesetzten, n u r von den A pothekern zu bereiten
den A rzneim ittel als Pulvis aerophorus Seidlitzensis (ßeidlitz-Powder 
Anglorum)  aufgenommen sind , daher dieselben allerdings zu

denjenigen H eilm itteln gehören, deren F ührung  und V erkauf 
nur den A pothekern un ter den besteliendenVorsichten gestattet ist.

Uebrigens haben sich die Gerichtsbehörden in zweifelhaften 
Fällen, ob etwas als H eilm ittel, w egen seiner etw a besonders 
vorgeschriebenen Zusammensetzungs- und B ereitungsart zu be
trachten  sei oder nicht, zur A ufklärung nöthigen Falles an die 
politische Landesbehörde zu wenden.

VIII.
Verordnung der k. k. n. ö. Statthalterci vom 31. l a i  18551.24,295 
betreffend die Einschränkung der gerichtlichen Obduction und 
Bestimmung jener Gerichtsbehörden, welche nunmehr (mit 
Ausschluss aller politischen Behörden) die gerichtlichen Obduc- 

tionen einzuleiten haben werden.

Die hohe k. k .n . ö. S tatthalterei hat m it Decret vom 31. Mai 
d. J . , Z. 24295 über die E inleitung von Leichenbeschauen Nach
stehendes eröffnet:

Nach dem §. 2 der hohen V erordnung der k. k. Ministerien 
des Innern  und  der Justiz vom 28. Jänner 1. J. in  Betreff der 
V ornahm e der gerichtlichen Todtenbesehau is t eine solche in 
einem jeden unnatürlichen Todesfälle vorzunehmen, wenn nicht 
schon aus den Umständen m it G e w i s s h e i t  erhellet, dass der
selbe durch keine strafbare H and lung , sondern durch Zufall 
oder Selbstentleibung herbeigeführt wurde.
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Wo also diese Gewissheit fehlt, w ird  die gerichtliche Lei- 

chenbeschau vorzunehm en sein, wenn auch die W a h r s c h e i n 
l i c h k e i t  besteht, dass der Fall keinen Anlass zu einem, weitern 
gerichtlichen Strafverfahren geben werde.

Nach dem §. 4 dieser Vorschrift kann eine gerichtliche Tod- 
tenbeschau in  der Regel nu r auf A nordnung des zuständigen 
Untersucliungsgerichtes vorgenommen w erden ; wegen der h ier
über oft nothw endigen Beschleunigung der Vornahme einer sol
chen Obduction is t aber auch jedes Bezirksam t als Bezirksge
rich t erm ächtigt, in  allen in  seinem Bezirke vorkom menden To
desfällen der in  den §§. 2 und 3 erw ähnten A rten  gerichtliche 
Beschauen zu veranlassen, nu r hat es, in  so ferne es n icht selbst 
U ntersuchungsgericht ist, das zuständige U ntersuchungsgericht 
ungesäum t hievon zu benachrichtigen.

Hieraus ergib t sich nun, dass es n u r die Gerichte sind, die 
bei gerichtlichen Obductionen zu in terveniren  hab en , und dass 
die Vornahme der sogenannten polizeilichen Beschauen, wie sie 
derm alen auch von den politischen Behörden veranlasst worden, 
im  Gesetze keine B egründung finden und daher entw eder gar 
n icht vorzunehm en oder der A m tsw irksam keit der Gerichte zu
zuweisen wären. Die V ornahm e der gerichtlichen Leichenbe- 
schauen durch die politischen Behörden hat n u r in  so lange 
einen gesetzlichen G rund gehabt, als diesen das R ichteram t in  
schweren Polizeiübertretungen zugestanden is t, und wenn seit 
dem Jahre 1850 von den politischen Behörden Leichensectionen 
vorgenom men w urden, so geschah es nu r in  der Voraussetzung, 
dass die Gerichtsbehörden die Vornahme von gerichtlichen Tod- 
tenbeseliauen in  F ä llen , wo sich nicht bei der politischen Vor
untersuchung bestim mte Inzichten einer strafbaren Handlung 
oder U nterlassung ergeben, von sich abzulehnen berufen sind. 
Nachdem nun  durch das Gesetz vom 28. Jänner d. J. diese Vor
aussetzung entfällt, so kann die erw-ähnte Uebung nich t w eiter 
geduldet werden. W enn in  der neuen h. Vorschrift n icht aHe 
jene Todesfälle aufgenommen worden sind, bei denen nach der 
Instruction  vom Jahre  1815 gerichtliche Leichenbeschauen vor- 
zunehmen waren, so geht daraus nur hervor, dass der Gesetz
geber bei dieser keine Section vorgenommen wissen wollte.

E ine derartige hohe Verfügung kann n u r als höchst zweck
mässig anerkannt w erden , indem  es eine bekannte Thatsache 
ist, dass gerade die Mehrzahl der sogenannten polizeilichen Be
schauen Leichen betreffen, die der N atur der Sache nach nie 
eine Veranlassung zu einem Strafverfahren geben können.

In  w ie ferne übrigens in  Fällen der erwiesenen Selbstent- 
leibung eines Beamteu, in  welchen in  Folge des h. M inisterial
erlasses vom 15. Septem ber 1852 Z. 22362— Statthalterei-V erord
nung  vom 30. September 1852 Z. 33631 ein G utachten der 
Aerzte darüber gefordert w ird, ob die That in einem zurech
nungsfähigen Zustande stattgefunden habe, ausnahmsweise eine 
polizeiliche Leichensection einzutreten habe, darüber w ird  die 
W eisung nachfolgen. Da sich auch das k. k. Ober-Landesgericht 
lau t seiner Zuschrift vom 22. d. M. Z. 6735 dahin ausgesprochen 
hat, dass die gerichtlichen Beschauen durch die betreffenden 
Gerichte vorzunehmen seien, so w ird  die k. k. Polizeidirection 
aufgefordert, von nun  an alle jene Fälle, bei welchen bisher 
gerichtliche oder auch polizeiliche Sectionen vorgenommen 
w urden, und bei denen es n ich t m it voller Gewissheit ersicht
lich ist, dass sie zu keinem  strafgerichtlichen V erfahren Anlass 
geben können, zur Kenntniss des betreffenden Bezirksgerichtes 
zu bringen und es dem E rm essen des Letzteren zu überlassen 
ob die Transferirung der Leiche in  die Secirkam m er des allge

meinen Krankenhauses Behufs der Vornahm e einer gerichtlichen 
Leichenbeschau stattzufinden habe, wobei es sich von seihst ver
steht, dass alle derartigen  Anzeigen, um das R esultat der Un
tersuchung durch die inzwischen eingetretene Fäulniss n icht 
zweifelhaft zu machen, m it der nöthigen Beschleunigung zu 
geschehen haben.

Hievon w erden die betreffenden Polizei- und Justizbehör
den zur W issenschaft und  D arnachrichtung m it der W eisung in  
die K enntniss gesetzt, in  den vorbem erkten Anzeigen an die 
Bezirksgerichte, w elche, w ie schon aus dem Inhalte des Statt- 
lialtereidecretes hervorgeht, in  a l l e n  F ä l l e n  zu geschehen h a 
ben, bei w elchen nich t m it v o l l e r  G e w i s s h e i t  ersichtlich 
ist, dass sie zu keinem  strafgerichtlichen V erfahren Anlass geben 
können, un ter Anschluss der ärztlichen Parere über den erfolg
ten  Tod und  die F ruchtlosigkeit der angew andten W iederbele
bungsversuche und  m it R ücksicht au f die darin  von dem Arzte 
ausgesprochene Meinung, das R esultat der E rhebungen über die 
Ursache des Todes und die demselben vorhergegangenen Um
stände kurz anzuführen.

A nm erkung der R edaction. Zur richtigen  Auffassung 
des vorliegenden Decretes is t es nothw endig, den oben berüh r
ten §. 4 der hohen V erordnung der M inisterien der Justiz und 
des Innern  vom 28. Jänner 1855 in  E rinnerung  zu bringen. D er
selbe lau tet w ö rtlich :

§. 4. Eine gerichtliche Todtenbeschau kann i n  d e r  R e g e l  
n u r auf A nordnung des z u s t ä n d i g e n  U ntersuchungsgerichtes 
vorgenom men werden. — W egen der h ierbei o f t  n o t h w e n d i 
g e n  B e s c h l e u n i g u n g d e r V o r n a h m e  in derle iF ällen  is t aber 
auch jedes Bezirksgericht erm ächtiget, bei allen in  seinem Be
zirke vorkom m enden Todesfällen der in  den §§. 2 und 3 erw ähn
ten  A rten gerichtliche Beschauen zu veranlassen. N ur h a t es, 
insoferne es n icht selber U ntersuchungsgericht ist, das z u s t ä n 
d i g e  U n t e r s u c h u n g s g e r i c h t  ungesäum t hievonzu benach
richtigen.

L aut diesem Paragraph is t k lar, dass :
1. Von nun  an keine gerichtliche Obduction m ehr auf A n

ordnung der politischen Behörde, sondern in  der Regel nu r auf 
Anordnung der z u s t ä n d i g e n  U ntersuchungsgerichte gesche
hen  könne. A lle gesetzwidrigen H andlungen aber, durch welche 
der T o d  eines Menschen erfolgt, unterliegen derStrafcom petenz 
der G e r i c h t s h ö f e .  In der  R e g e l  also können n u r G erichts
höfe bei derlei Fällen als z u s t ä n d i g e  U ntersuchungsgerichte 
betrachtet werden. Es erhellt aber aus der angezogenen hohen 
V erordnung w eiters die Absicht, dass

2. die Obduction m itR ücksicht auf die bei den Leichnamen 
un ter gewissen U m ständen so rasch fortschreitende Fäulniss 
stets m it der m öglichsten B e s c h l e u n i g u n g  eingeleitet werden 
solle. — Zu diesem Ende w ird

a) fü r das flache Land auch jedes Bezirksam t (als Bezirks
gericht) zur gerichtlichen Beschau u n t e r  d e r  B e d i n g u n g  
erm ächtiget, dass es davon das z n s  t ä n d i  ge  U n t e r s u c h u n g s 
g e r i c h t  a l l s o g l e i c h  verständige, falls jenes n ich t selbst Un
tersuchungsgericht sein so llte ;

b) fü r W ien jedoch, wo das Landesgericht über den acht 
Bezirksgerichten zugleich besteht, g laubt m an in  dem vorlie
genden Decrete verstanden zusehen , dass im  I n t e r e s s e  d e r  
h o h e n  O r t s  a n b e f o h l e n e n  B e s c h l e u n i g u n g d i e  Anzeige 
der Polizeibehörde wegen gerichtlichen Obductionen in  zwei
felhaften Todesfällen auch direct an das Landesgericht gesche
hen könne.

3 3  *
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Erläuterung der Verordnung riicksichtlich der Entlohnungen für das zu gerichtsärztlichen Zwecken verwendete Sanitätspersonal.
Die in unserem Blatte Nr. 8, S. 78 rnitgetheilte Verordnung der k. k. Ministerien des Innern , der Justiz 

und der Finanzen vom 17. Februar d. J. hat nach mehreren im Berufungswege zur h. Entscheidung vorgelegten Fäl
len zu  der irrigen Auslegung den Anlass gegeben, als ob n u r  a l le in  die n i c h t  a n g e s t e l l t e n  und u n b e s t a l l t e n  
Aerzte, Wundärzte etc. au f die in jenem Tarife ausgesprochenen Entlohnungen fü r  die bei Gerichtsverhandlungen vor
kommenden ärztlichen, wundärztlichen und geburtsärztlichen Verrichtungen einen Anspruch haben.

Aus verlässlicher Quelle unterrichtet, sind wir in der angenehmen Lage, die obige Deutung des Entlohnungs
grundsatzes dahin berichtigen zu  können, dass nur jene Aerzte, Wundärzte etc. k e i n e n  A n s p r u c h  au f eine b e s o n 
dere  Entlohnung fü r  die in ihrem Wohnorte besorgten g e r i c h t s ä r z t l i c h e n  Functionen machen können, welche ent
weder als G e r i c h t s ä r  z t e  m i t  f i x e n  G e h a l t e n  f ö r m l i c h  angestellt, oder nach getroffener Uebereinkunft mit der G e- 
r i c h t s b e h ö r d e  mit einem festgestellten Geldbeträge b e s t a l l t  sind. Alle übrigen Sanitätsindividuen jedoch, gleichviel 
ob sie Privatärzte oder bei irgend einer anderen p o l i t i s c h e n  Behörde oder G e m e i n d e , als K reis-, B ezirks-, Di- 
stricts- oder Gemeindeärzte mit Gehalten angestellt, und n i c h t  d u r c h  b e so n d e re  U e b e r e i n k ü n f t e  oder  V e r 
t r ä g e  m i t  e i n e m  P a u s c h a l b e t r  ag e v o n  der  G e r i c h t s b  e h ö r d e  b e s t a l l t  sind, sind keineswegs vom obigen 
Ansprüche au f die tarifmässigen Entlohnungen fü r  die am Wohnorte sowohl, ah ausserhalb demselben aus Anlass 
der Gerichtsbehörde vollbrachten Functionen ausgeschlossen, und es gebühren denselben fü r  die speciell in den §§. 1, 
2, 3, 4 und 5 angeführten Verrichtungen in loco die speciellen Entlohnungen und nach Mass der Entfernung vom 
Wohnorte n e b s t d e m  auch noch die n o r m a l m ä s  s i g  en D i ä t e n  und F u h r e n v e r g ü t u n g e n .

Aus dem Angeführten ist zu ersehen, dass die vom Sanitätspersonale vollzogenen g e r i c h t l i c h e n  V e r r i c h 
t u n g e n  speciell von den Gerichtsbehörden t a r i f m a s s i g  vergütet werden; sie mögen von Privatärzten oder öffent
lich angestellten Sanitätspersonen besorgt werden, und dass nur allein die bei einem Gerichte eigens mit Gehal t  an
gestellten, oder fü r  die gerichtsärztlichen Functionen b e s t a l l t e n  Gerichtsärzte keinen Anspruch au f eine specielle E n t
lohnung fü r  die ihnen von Seite der Gerichtsbehörde aufgetragenen gerichtsärztlichen Geschäfte machen können.

V. Personalien, Miscellen.
.Notizen.

Die H errn  Geschäftsführer der 32. Versam m lung deutscher 
N aturforscher undA erzte  in  W ien ,d ie  k .k .Professoren J . H y r t l  
und  A.  S c h r ö t t e r  veröffentlichten in  der W iener Zeitung vom 
28 d. M. das Program m  derselben in  15 Paragraphen, welches 
w ir wegen Mangel an Raum  erst in  unserem  nächsten B latte 
m ittheilen  w erden und heben heute n u r heraus, dass die Ver
sam m lung am 17. Sept. d. J. beginnt und  am 22. Sept. endigt.

— ( C h o l e r a . )  Schon im  Beginne dieses Monats w urden in  
W ien einige C holeraerkrankungen beobachtet, die im m er noch 
einen m ehr sporadischen C harakter an sich trugen. In  den letz
ten  8 T agen jedoch h a t sich die Zahl der täglichen E rk ran k u n 
gen nam haft verm ehrt. — In  den hiesigen k. k. M ilitärspitälern 
kam en vom 31. Mai bis 27. Ju n i 78 Cholerakranke zur Behand
lung  ; davon sind 20 gestorben und 4 reconvalescirt. 54 sind 
noch in  Behandlung. Die m eisten dieser K ranken kam en aus 
der H eum arktcaserne.

— In  Pest, wo im  Verlaufe der ersten Hälfte des Monats Jun i 
eine bis dah in  seit dem Beginne der Epidem ie im  October in  
einem  gleichen Zeiträum e noch nie erreichte Zahl von E rk ran 
kungen an der C holera (421) vorkam en, is t in  der zweitenHälfte 
d.M. eine, w enn gleich langsam e A bnahm e der Cholera bem erkbar.

— Zu Belluno, wo nie die Cholera herrschte, brach dieselbe 
vor einigen Tagen im  k. k. M ilitär-Erziehungshause aus; von 
den d o rt befindlichen 97 Zöglinge sind 56 an einem Tage er
k ran k t und bisher 26 gestorben.

•— In  V enedig ist die Zahl der täglich an der Cholera E r
krank ten  seit einerW oche fast stationär undschw ankt zwischen 
25 und 30.

— In  Verona kam en in  diesem Monat durchschnittlich täg
lich etw a 18 Cholerafälle vor.

Personalien.
E rnennung. Se. k. k. apostolische Majestät haben m it 

allerhöchster Entschliessung vom 12. Ju n i d. J. den Professor 
der Physiologie, der aHgemeinen und speciellen Anatom ie und 
der organischen Physik an der U niversität zu Z ürich , Dr. Carl 
Ludwig, zum  Professor der Physiologie und  Zoologie an der me- 
dicin.-chirurg. Josefs-Akademie allergnädigst zu ernennen geruht.

Im pfpreise. Die von Sr. k. k. Majestät fü r die thätigsten

Im pfärzte im  Erzherzogthum e Oesterreich u n te r der E nns aller
gnädigst bew illigten drei Preise fü r das Jah r 1853 erh ielten : 
W undarzt Franz Gregori in  Raggendorf den ersten; Dr. Carl 
Crossing in  O berhollabrunn den zw eiten, und W undarzt Johann 
Wendel in  K irchberg am W echsel den dritten. — Ueberdiess 
erhielten  noch eine grosse Zahl von A erzten und  W undärzten, 
deren Namen in  der „W iener Zeitung“ vom 22. Ju n i d. J. ehren
voll verzeichnet sind, fü r ihre verdienstlichen Bem ühungen um  
Beförderung des Im pfgeschäftes, belobende A nerkennung vom 
hohen M inisterium des Innern.

Sterbefall. In  Oedenburg starb am 11. d. M. der als N a
turforscher bekannte Dr. Josef Jemelka nach längerem  K ranksein 
im  55. Jah re  seines Alters.

Erledigte Stellen.
Bei den K lagenfurter k . k. W ohlthätigkeitsanstalten kom m t 

die Secundararztesstelle zu besetzen. Mit dieser Stelle is t eine 
jährliche R em uneration von 180 fl. C. M., der Genuss einer freien 
W ohnung, Beheizung und  ein D eputat von 18 Pf. Glaskerzen 
verbunden. Gesuche bis 25. Ju li 1. J. an die k. k. W oblthätig- 
keitsanstalten-D irection in  K lagenfurt.

— ZuOffenbänyä in  Siebenbürgen is t die W erksarztesstelle 
m it dem Genüsse jährlicher 250 fl. und einer freien W ohnung 
erledigt. Bewerber um  diese S telle, welche diplom irte Aerzte 
sind, pharm aceutische K enntnisse zur F ührung  einer eigenen 
angemessenen H andapotheke besitzen , und  der landesüblichen 
Sprache vollkomm en m ächtig sein so llen , haben ih re  gehörig 
belegten , eigenhändig geschriebenen Gesuche im W ege ih rer 
Vorgesetzten Behörden bis Ende Ju li 1855 bei der k. k. siebenbürg. 
Berg-, Forst- und  Salinen-Direction in  K lausenburg einzubringen.

Während der Zeit der Versammlung der deutschen N a
turforscher und Aerzte in Wien im Monat September d. J. 
wird die Redaction dieses Blattes die ausführlichen Sitzungs
berichte der Sectionen fü r  Medicin, Chirurgie, Augenheil
kunde und Geburtshilfe nach Massgabe des vorhandenen 
Materials in besonderen Nummern veröffentlichen, und diese 
sogleich nach ihrem Erscheinen den P. T. Herren Pränu- 
meranten ohne Preiserhöhung portofrei zusenden.

W ir ersuchen diejenigen Herren Pränunieranten, deren Pränum eration in diesem  Monate zu Ende geht, 
dieselbe b a l d m ö g l i c h s t  für das 111. Quartal zu  erneuern, damit in der V ersendung keine Unterbrechung 
stattiinde; und jen e , w elche mit dem Pränuinerationsbetrage für das 2. Quartal noch im Rückstände haften, 
denselben ehestens nachzutragen. Das Redactions-Bureau befindet sich in der obern Bäckerstrasse IVr. 761, im
3. Stock. Die Redaction.

D ruck von L . C. Zamarski, U niversitäts-Buchdruckerei (vormals J. P . Sollinger).


